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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.05.2010 

Geschäftszahl 

2009/17/0202 

Rechtssatz 

Es ist weder nach § 1 beziehungsweise § 2 Abs. 1 GSpG noch nach § 52 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit § 53 Abs. 
1 Z 1 lit. a GSpG ausschlaggebend, ob der Beschwerdeführer selbst Veranstalter der entgegen dem 
Glücksspielgesetz betriebenen Glücksspiele ist beziehungsweise ob diese Spiele auf seine Rechnung betrieben 
wurden. Ausschlaggebend ist lediglich der Verdacht eines Verstoßes gegen das Glücksspielgesetz, unerheblich 
ist es hingegen, ob (auch) der Eigentümer der Geräte eine Übertretung des Glücksspielgesetzes zu verantworten 
hat. 


